
Antrag auf Fahrkostenerstattung im Landkreis Bad Kreuznach 
 

Beförderung des Kindes mit Privatfahrzeug zur Kindertagesstätte (KiTa) 
 
 

Bitte unbedingt vollständig und in lesbarer Druckschrift ausfüllen  bzw. ankreuzen ! 
 

 

 Neuantrag  
 

 Änderungsantrag  
 

Art der Änderung:                                                    
 

 Datum der Änderung:                                                    
 

 
Mein / unser  Kind 
 
Name, Vorname:                                                              
 

Geburtsdatum:                          weiblich   männlich 
 

Straße, Nr:                                                              
 

PLZ, Wohnort:                                                              
 
besucht folgende Kindertagesstätte: 
 
Name :                                                              
 

Straße, Nr:                                                              
 

PLZ, Wohnort:                                                              
 
ab / seit                  . 
 
Angaben zu den Eltern 
Mutter 
Name, Vorname:                                                              
 

Adresse:                                                               
 

Telefon / Email:                                                              
 
Vater 
Name, Vorname:                                                              
 

Adresse:                                                                
 

Telefon / Email:                                                              
 
Ich/ Wir (  Mutter /  Vater /  Eltern) bringe/n mein/ unser Kind mit einem Privatfahrzeug 

  Zur nächstgelegenen Haltestelle 
 

Name der Haltestelle                                                    
 

  Zur Kindertagesstätte 
 
Die privat beförderte Strecke ist somit folgende: 
 

Von                                        bis                                          
 
Die private Beförderung erfolgt aus folgendem Grund: 
 
                                                                                      
 
                                                                                      



Rechtliches / Hinweise 
 

Gemäß §11 des Kindertagesstättengesetzes (KiTaG) in Verbindung mit den geltenden Beförderungs- 
richtlinien trägt der Landkreis die angemessenen Kosten für die wirtschaftlichste Beförderung von 
Kindern vom vollendeten dritten Lebensjahr an. 
 

Normalerweise ist die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel im Linienverkehr die wirtschaftlichste 
Beförderungsart.  In begründeten Ausnahmefällen kann auch für die Beförderung mit einem privaten 
Fahrzeug eine Fahrkostenerstattung erfolgen. 
 

Der Antrag ist normalerweise nur einmal für die Dauer des KiTa-Besuchs zu stellen;  
Ausnahme: bei Änderungen ist - möglichst  vor der Änderung  - ein Änderungsantrag zu stellen. 
 

Den vollständig ausgefüllten Antrag (einschl.der Bestätigung der KiTa, s.u.) reichen Sie bitte 
in der KiTa ein oder bei der Kreisverwaltung, Schülerbeförderung, Salinenstraße 47, 55543 Bad 
Kreuznach. Unvollständig ausgefüllte Anträge werden unbearbeitet zurückgeschickt ! 
 

Aufgrund des Antrages erhalten Sie einen Bescheid über den Bewilligungsumfang der Erstattung. 
 

Erstattungsfähig sind die Fahrkosten bis zur Höhe einer Schuljahreskarte eines öffentlichen 
Verkehrsmittels, ggfs.  nach der Preis- und Entfernungstafel des Verkehrsverbundes. 
 

Die Bewilligung der Fahrkostenerstattung erfolgt frühestens ab Antragseingang, eine 
rückwirkende Bewilligung der Fahrkostenerstattung vor Antragseingang ist ausgeschlossen! 
 

Die tatsächliche Erstattung erfolgt schulhalbjährlich nachträglich (also ab Februar bzw. August) nach 
Vorlage eines Nachweises über den regelmäßigen KiTa-Besuch des privat beförderten 
Kindes im betreffenden Schulhalbjahr incl. Angaben zu den Fehltagen (z.B. Bescheinigung der KiTa 
über die Fehltage im Schulhalbjahr)  Je 20 Fehltagen des Kindes wird ein Monatsbetrag vom 
Erstattungsbetrag abgezogen. Gleiches gilt für die Gesamtanzahl der Schließtage der KiTa. 
 

Mit Vorlage des o.g. Nachweises bitten wir noch um Angabe Ihrer Bankverbindung  (Kontoinhaber, 
Kreditinstitut, BLZ, Kontonummer, IBAN, BIC), damit wir den Erstattungsbetrag gutschreiben können.  
 
Ich versichere, dass meine Angaben richtig und vollständig sind.  
 

Mir ist bekannt, dass ich bei unrichtigen und unvollständigen Angaben strafrechtlich verfolgt werden 
kann und dass zu Unrecht gezahlte Beträge zurückgefordert werden. 
 
 
                                                                         
Datum, Ort     vollständiger Name des Unterschreibenden      Unterschrift des gesetzl. Vertreters des Kindes 
 
 
 

Haben Sie noch Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter: 
 
Kreisverwaltung Bad Kreuznach, Schülerbeförderung, Salinenstr. 47, 55543 Bad Kreuznach 
Frau Maurer-Bechtoldt, Tel.: 0671/ 803 1642, Fax: 0671/803 1643, Email: regina.maurer-bechtoldt@kreis-
badkreuznach.de 
 
Weitere Informationen: www.kreis-badkreuznach.de (Schulen, Schülerbeförderung) 
 
 
Bestätigung der KiTa (von der KiTa auszufüllen!) 
 

Das umseitig genannte Kind besucht unsere Kindertagesstätte 
 
                                                             (Name u. Ort der KiTa) 
 
seit                    . 
 
Die Einschulung erfolgt voraussichtlich zum Schuljahr                 /             . 
 
 
 
 
                                                                        
Datum, Name des/ der Unterschreibenden      Stempel der KiTa, Unterschrift KiTa-Leitung oder Vertretung 

http://www.kreis-badkreuznach.de/

